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Artikel 1 
Änderung des Wasserverkehrs- und  

Hafensicherheitsgesetzes1

Das	Wasserverkehrs-	und	Hafensicherheitsgesetz	vom	10.	Juli	2008	
(GVOBl.	M-V		S.	296),	das	zuletzt	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	
vom	7.	Juni	2017	(GVOBl.	M-V	S.	106)	geändert	worden	ist,	wird	
wie	folgt	geändert:

1.	 §	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Nummer	1	werden	die	Wörter	„in	der	Fassung	der	Be-
kanntmachung	vom	23.	Mai	2007	(BGBl.	I	S.	962),	geän-
dert	durch	§	2	der	Verordnung	vom	29.	Juni	2007	(BGBl.	I	
S.	1241),“	gestrichen.

b)	 In	 Nummer	 3	 werden	 die	 Wörter	 „Fähr-	 und	 sonstige	
Übersetzverkehre“	 durch	 das	 Wort	 „Fährverkehre“	 er-
setzt.

2.	 In	§	4	Absatz	1	Satz	2	werden	die	Wörter	„Ministerium	für	
Landwirtschaft,	 Umwelt	 und	 Verbraucherschutz“	 durch	 die	
Wörter	„für	Umwelt	zuständigen	Ministerium“	und	die	Wör-
ter	„Ministerium	für	Soziales	und	Gesundheit“	durch	die	Wör-
ter	„für	Arbeit	zuständigen	Ministerium“	ersetzt.

3.	 §	6	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 6 
Anzeigen, Genehmigungen

	 (1)	Folgende	Maßnahmen	sind	der	zuständigen	Behörde	anzu-
zeigen:

1.	 die	Errichtung,	wesentliche	Änderung	sowie	der	Betrieb	
und	 die	 wesentliche	 Änderung	 des	 Betriebs	 von	 Häfen,	
Anlege-	oder	Umschlagstellen,

2.	 die	Errichtung	oder	die	wesentliche	Änderung	von	Anla-
gen	in,	über	oder	unter	den	schiffbaren	Gewässern	oder	an	
deren	Ufern,

3.	 Baggerungen,	die	Entnahme	von	Sand,	Kies	und	Steinen	
oder	Anschüttungen	im	Bereich	von	Häfen	und	schiffba-
ren	Gewässern,

4.	 das	Setzen	und	Betreiben	von	Schifffahrtszeichen.

	 Einer	Genehmigung	bedürfen	die	Maßnahmen	nach	Satz	1,	
wenn	durch	sie	eine	Beeinträchtigung	des	für	die	Schifffahrt	
erforderlichen	 Zustands	 des	 Gewässers,	 der	 Sicherheit	 und	

Leichtigkeit	 des	 Verkehrs	 oder	 des	 ordnungsgemäßen	 Zu-
stands	von	landseitigen	Anlagen	und	Einrichtungen	im	Ufer-
bereich	zu	erwarten	ist.	Die	Genehmigung	kann	zum	Schutz	
dieser	Schutzgüter	Bedingungen	und	Auflagen	vorsehen.	Die	
Genehmigung	darf	nur	versagt	werden,	wenn	durch	die	Maß-
nahme	eine	Beeinträchtigung	nach	Satz	2	zu	erwarten	ist,	die	
durch	Bedingungen	und	Auflagen	nach	Satz	3	weder	verhütet	
noch	ausgeglichen	werden	kann.	Aus	Gründen	des	Wohls	der	
Allgemeinheit	 darf	 eine	 nach	 Satz	 4	 an	 sich	 zu	 versagende	
Genehmigung	ausnahmsweise	auch	dann	erteilt	werden,	wenn	
ein	Ausgleich	durch	Bedingungen	und	Auflagen	nicht	mög-
lich	ist.	Die	Genehmigung	des	Betriebes	und	die	wesentliche	
Änderung	des	Betriebes	nach	Satz	1	Nummer	1	ist	zu	befris-
ten.

	 (2)	Der	Betrieb	eines	Fährverkehrs	ist	der	zuständigen	Behör-
de	 anzuzeigen.	 Einer	 Genehmigung	 bedürfen	 Fährverkehre,	
die	zur	Sicherstellung	einer	ganzjährigen,	angemessenen	Ver-
sorgung	von	 Inseln	erforderlich	 sind,	und	 für	die	 ein	Rege-
lungserfordernis,	insbesondere	bezüglich	Qualität,	Regelmä-
ßigkeit	 und	 Häufigkeit	 des	Verkehrs,	 besteht.	 Ebenfalls	 der	
Genehmigung	bedürfen	Fährverkehre,	die	Verkehre	nach	Satz	2	
beeinträchtigen	 können.	 Die	 Genehmigung	 kann	 Auflagen,	
auch	in	Form	gemeinwirtschaftlicher	Verpflichtungen,	vorse-
hen,	 die	 zur	 Sicherstellung	 ausreichender	 ganzjähriger	Ver-
kehrsdienste	nach	Satz	2	 im	öffentlichen	 Interesse	erforder-
lich	sind.	Nur	ausnahmsweise	kann	die	Zahl	der	Genehmigun-
gen	für	Verkehre	nach	Satz	2	begrenzt	werden,	wenn	die	Ver-
kehrsversorgung	nicht	anders	durch	geeignete	Auflagen	nach	
Satz	4	gesichert	werden	kann.	Die	Genehmigung	ist	zu	befris-
ten.	Im	Falle	einer	begrenzten	Zahl	von	Genehmigungen	nach	
Satz	 5	 muss	 die	 Befristung	 einen	 angemessenen	Ausgleich	
zwischen	den	öffentlichen	Versorgungsinteressen	und	den	In-
teressen	der	Fähranbieter	am	Marktzugang	berücksichtigen.

	 (3)	Das	für	Verkehr	zuständige	Ministerium	wird	ermächtigt,	
durch	Rechtsverordnung	festzulegen,	welche	Werke	als	Anla-
gen	im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	gelten.

	 (4)	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	bis	4	gilt	nicht	für	die	Häfen	
und	für	die	Teile	der	Häfen,	die	in	Bundeswasserstraßen	im	
Sinne	des	Bundeswasserstraßengesetzes	einbezogen	sind,	so-
weit	 eine	 Genehmigung	 nach	 dem	 Bundeswasserstraßenge-
setz	erteilt	wird.

	 (5)	An	die	Stelle	 einer	Genehmigung	nach	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	3	tritt	die	Zustimmung	der	nach	§	11	Absatz	2	zu-
ständigen	Behörde	gegenüber	der	zuständigen	Wasserbehör-
de,	wenn	eine	Erlaubnis	nach	den	§§	9	und	10	des	Wasser-
haushaltsgesetzes	erforderlich	ist.

Gesetz zur Änderung des Wasserverkehrs- und Hafensicherheitsgesetzes und 
zur Änderung des Schiffsabfallentsorgungsgesetzes

Vom 3. August 2018

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	9510	-	5

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

_____	
1	 Ändert	Gesetz	vom	10.	Juli	2008;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	9510	-	4
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	 (6)	Soweit	die	Errichtung	oder	Änderung	eines	Hafens	ein-
schließlich	seiner	Infrastruktur	einer	Umweltverträglichkeits-
prüfung	unterliegt,	 ist	unabhängig	von	den	Voraussetzungen	
des	Absatzes	1	 in	 jedem	Fall	 ein	Planfeststellungsverfahren	
durchzuführen.	Im	Übrigen	gilt	§	14	Absatz	2	des	Bundeswas-
serstraßengesetzes	entsprechend.

	 (7)	Ein	Planfeststellungsverfahren	ist	auch	dann	durchzufüh-
ren,	 wenn	 die	 Errichtung	 oder	 wesentliche	 Änderung	 eines	
Hafens,	einer	Anlegestelle	oder	einer	Umschlagstelle	nach	Ab-
satz	1	Satz	1	Nummer	1	oder	einer	Anlage	nach	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	2	 innerhalb	eines	angemessenen	Sicherheitsabstan-
des	von	Betrieben	nach	Artikel	2	der	Richtlinie	2012/18/EU	
des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	4.	Juli	2012	
zur	Beherrschung	der	Gefahren	schwerer	Unfälle	mit	gefährli-
chen	 Stoffen,	 zur	 Änderung	 und	 anschließenden	Aufhebung	
der	Richtlinie	96/82/EG	des	Rates	(ABl.	L	197	vom	24.7.2012,	
S.	 1)	Ursache	von	 schweren	Unfällen	 sein	kann,	 das	Risiko	
eines	schweren	Unfalls	vergrößern	kann	oder	die	Folgen	eines	
solchen	Unfalls	verschlimmern	können.	Die	Bekanntmachung	
der	Auslegung	muss	im	Falle	des	Satzes	1	neben	den	Angaben	
nach	§	73	Absatz	5	des	Landesverwaltungsverfahrensgesetzes	
die	in	Artikel	15	Absatz	2	der	Richtlinie	2012/18/EU	genann-
ten	Informationen	enthalten.	Der	Plan,	der	der	betroffenen	Öf-
fentlichkeit	 zugänglich	 gemacht	 wird,	 umfasst	 im	 Fall	 des	
Satzes	1	neben	den	Zeichnungen	und	Erläuterungen	nach	§	73	
Absatz	1	des	Landesverwaltungsverfahrensgesetzes	auch	die	
erforderlichen	Angaben	nach	Artikel	15	Absatz	3	der	Richtli-
nie	2012/18/EU.

	 (8)	Bebauungspläne	nach	§	9	des	Baugesetzbuches	ersetzen	die	
Genehmigung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	für	die	Errich-
tung	oder	wesentliche	Änderung	eines	Hafens	oder	einer	An-
lege-	oder	Umschlagstelle	 sowie	 für	die	Errichtung	oder	we-
sentliche	Änderung	von	Anlagen	in,	über	oder	unter	den	schiff-
baren	 Gewässern	 oder	 an	 deren	 Ufern	 nach	Absatz	 1	 Satz	 1	
Nummer	2.	Erfordert	eine	bauliche	Anlage	eine	Baugenehmi-
gung,	so	ersetzt	diese	die	Genehmigung	nach	Absatz	1	Satz	1.	
Die	 Bauaufsichtsbehörde	 stellt	 zuvor	 das	 Einvernehmen	 mit	
der	nach	§	11	zuständigen	Behörde	her.“

4.	 §	8	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 8 
Betriebspflicht, ordnungsgemäßer Betrieb

	 (1)	Der	Betreiber	eines	Hafens,	einer	Anlege-	oder	Umschlag-
stelle	oder	eines	Fährverkehrs	im	Sinne	des	§	6	Absatz	1	und	2	
ist	verpflichtet,	den	Betrieb	ordnungsgemäß	einzurichten	und	
zu	 führen.	Die	zuständige	Hafenbehörde	kann	bei	Zuwider-
handlungen	Maßnahmen	anordnen,	die	der	Wiederherstellung	
der	öffentlichen	Sicherheit	und	Ordnung	dienen.

	 (2)	 Die	 zuständige	 Behörde	 kann	 den	 Betreiber	 auf	Antrag	
von	der	Betriebspflicht	befreien;	sie	muss	ihn	hiervon	befrei-
en,	wenn	ihm	die	Fortführung	des	Betriebes	nicht	mehr	zuzu-
muten	ist.“

5.	 §	9	Absatz	2	Satz	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Wörter	„Fähr-	und	sonstigen	Übersetzverkehrs“	werden	
durch	die	Wörter	„Fährverkehrs	nach	§	6	Absatz	2“	ersetzt.

b)	 Nach	dem	Wort	„Oberbürgermeister“	werden	die	Wörter	
„der	kreisfreien	Städte“	angefügt.

6.	 §	11	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	Satz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Nummer	1	wird	wie	folgt	gefasst:

„1.	 als	oberste	Wasserverkehrsbehörde	für	den	Ver-
kehr	auf	den	Gewässern	gemäß	§	1	Nummer	1,“.

bb)	 Nummer	2	wird	wie	folgt	gefasst:

„2.	 als	oberste	Hafenbehörde	für	die	Häfen,	Anlege-	
und	Umschlagstellen	gemäß	§	1	Nummer	2,“.

cc)	 Nummer	3	wird	wie	folgt	gefasst:

„3.	 als	oberste	Wasserverkehrs-	und	oberste	Hafen-
behörde	 für	 die	 Entgegennahme	 der	 Anzeige	
nach	§	6	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	sowie	die	
Genehmigung	 nach	 §	 6	Absatz	 1	 Satz	 2,	Ab-
satz	6	und	Absatz	7,	 soweit	diese	sich	auf	die	
Errichtung,	die	wesentliche	Änderung	oder	den	
Betrieb	eines	landeseigenen	Hafens	oder	eines	
Hafens	oder	einer	Umschlagstelle	bezieht,	der	
beziehungsweise	 die	 dem	 Fähr-	 oder	 Kreuz-
schifffahrtverkehr	 im	 internationalen	 Seever-
kehr	 oder	 dem	 Güterumschlag	 dient,	 für	 die	
Entgegennahme	der	Anzeige	nach	§	6	Absatz	1	
Satz	1	Nummer	2	bis	4	sowie	die	Genehmigung	
nach	§	6	Absatz	1	Satz	2,	sofern	sie	landeseige-
ne	Häfen	betreffen,	sowie	für	die	Entgegennah-
me	der	Anzeige	oder	die	Genehmigungen	nach	
§	6	Absatz	2,“.

dd)	 Die	bisherigen	Nummern	3	und	4	werden	die	Num-
mern	4	und	5.

b)	 In	Absatz	2	Satz	2	werden	nach	dem	Wort	„Oberbürger-
meister“	die	Wörter	„der	kreisfreien	Städte“	eingefügt.

7.	 §	17	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	Nummer	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Die	Wörter	„nach	§	6	Abs.	1	erforderliche	Genehmi-
gung“	werden	durch	die	Wörter	„nach	§	6	Absatz	1	
und	2	erforderliche	Anzeige	oder	Genehmigung	oder	
den	nach	§	6	Absatz	6	und	7	erforderlichen	Planfest-
stellungsbeschluss“	ersetzt.

bb)	 Buchstabe	a	wird	wie	folgt	gefasst:

„a)	 Häfen,	Anlege-	oder	Umschlagstellen	errichtet,	
verändert	oder	betreibt,“.

cc)	 In	Buchstabe	b	wird	das	Wort	„Hafenanlagen“	durch	
das	Wort	„Anlagen“	und	das	Wort	„oder“	durch	das	
Wort	„und“	ersetzt.
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dd)	 Folgender	Buchstabe	e	wird	angefügt:

„e)	 Fährverkehre	betreibt,“.

b)	 In	Absatz	 5	 Satz	 1	 Nummer	 2	 werden	 nach	 dem	 Wort	
„Oberbürgermeister“	die	Wörter	„der	kreisfreien	Städte“	
eingefügt.

8.	 In	§	2	Absatz	1,	§	4	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2,	§	9	Absatz	1,	
§	10	Absatz	1,	§	11	Absatz	1	Satz	1,	3	und	4	und	Absatz	2	Satz	3,	
§	12	Absatz	1	Satz	1	und	3	sowie	§	17	Absatz	5	Satz	1	Num-
mer	1	werden	 jeweils	die	Wörter	„Ministerium	für	Verkehr,	
Bau	und	Landesentwicklung“	durch	die	Wörter	„für	Verkehr	
zuständige	Ministerium“	ersetzt.

Artikel 2 
Änderung des Schiffsabfallentsorgungsgesetzes2,3

Das	 Schiffsabfallentsorgungsgesetz	 vom	 16.	 Dezember	 2003	
(GVOBl.	M-V	S.	679),	das	zuletzt	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	
vom	22.	Juni	2012	(GVOBl.	M-V	S.	186,	187)	geändert	worden	
ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 In	§	4	Absatz	1	werden	Satz	2	und	3	aufgehoben.

2.	 Dem	§	6	Absatz	1	werden	folgende	Sätze	angefügt:

	 „Für	die	Meldung	gilt	§	10	Absatz	2	der	Hafenverordnung.	
Die	Hafenbehörde	kann	Abweichungen	hiervon	zulassen.“

3.	 §	10	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 Satz	 1	 wird	 nach	 dem	 Wort	 „anfallen“	 die	 Angabe	
„(Standardentsorgung)“	eingefügt.

b)	 Satz	2	wird	durch	die	folgenden	Sätze	ersetzt:

	 „Die	Hafenbetreiber	legen	Höchstmengen	für	die	Entsor-
gung	der	 regelmäßig	anfallenden	Schiffsabfälle	pro	Ha-
fenanlauf	fest.	Besonders	entsorgungsaufwändige	Schiffs-
abfälle	können	von	der	Standardentsorgung	ausgeschlos-
sen	werden.“

4.	 §	11	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	wird	Satz	1	wie	folgt	gefasst:

	 „Für	 die	 Standardentsorgung	 werden	 von	 den	 Hafenbe-
treibern	Entgelte	 in	einer	Entgeltordnung	 festgelegt	und	
eingezogen.“

b)	 In	Absatz	 3	 werden	 die	 Sätze	 3	 und	 4	 durch	 folgenden	
Satz	ersetzt:

	 „Für	die	über	die	Standardentsorgung	hinausgehende	Ent-
sorgung	benennen	die	Hafenbetreiber	der	Schiffsführung	
im	Bedarfsfall	Dienstleister,	die	diese	Entsorgung	anbie-
ten	und	nach	Beauftragung	durchführen.“

5.	 Die	Anlage	2	erhält	die	aus	dem	Anhang	zu	diesem	Gesetz	
ersichtliche	Fassung.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

_____	
2	 Ändert	Gesetz	vom	16.	Dezember	2003;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2129	-	9	
3	 	Artikel	2	dieses	Gesetzes	dient	der	Umsetzung	der	Richtlinie	(EU)	2015/2087	der	Kommission	vom	18.	November	2015	zur	Änderung	von	Anhang	II	der	Richtlinie	

2000/59/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	über	Hafenauffangeinrichtungen	für	Schiffsabfälle	und	Ladungsrückstände	(ABl.	L	302	vom	19.11.2015,	S.	99).

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	3.	August	2018

Die Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig

 Der Minister für Energie, Der Minister für Wirtschaft, 
 Infrastruktur und Digitalisierung Arbeit und Gesundheit 
 Christian Pegel Harry Glawe

Anlage
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